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Amtsblatt 

für die Stadtteile Korschenbroich, Kleinenbroich, Glehn, Liedberg und Pesch 
 

 Nr. 5 Jahrgang 14             02. März 2023 
 

Amtliche Bekanntmachungen: 
 

 
Bezirksregierung Düsseldorf  
Flurbereinigungsbehörde 
- Dezernat 33 - 
 

Mönchengladbach, 01.02.2023 
Dienstgebäude: 
41061 Mönchengladbach 
Croonsallee 36-40 
Tel.: 0211 / 475-9803 
Fax: 0211 / 475-9791 
E-Mail: Dezernat33@brd.nrw.de 

Flurbereinigung Elsbachtal 
Az.: 33-16 96 6 
 
 

Ausführungsanordnung 
 
In der vereinfachten Flurbereinigung Elsbachtal wird hiermit gem. § 61 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) die 
Ausführung des Flurbereinigungsplanes Elsbachtal mit den folgenden Wirkungen angeordnet: 
 
1. Mit dem 01.04.2023 tritt der im Flurbereinigungsplan Elsbachtal vorgesehene neue Rechtszustand an die 

Stelle des bisherigen; das heißt, die im Flurbereinigungsplan Elsbachtal enthaltene Neuordnung des 
Eigentums und der sonstigen privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Verhältnisse tritt in Kraft (§ 61 
Satz 2 FlurbG). 

2. Mit dem gleichen Zeitpunkt treten die Landabfindungen hinsichtlich der Rechte an den alten Grundstücken 
und der diese Grundstücke betreffenden Rechtsverhältnisse, die nicht aufgehoben werden, an die Stelle 
der alten Grundstücke. Die örtlich gebundenen öffentlichen Lasten, die auf den alten Grundstücken ruhen, 
gehen auf die in deren örtlicher Lage ausgewiesenen neuen Grundstücke über (§ 68 Abs. 1 FlurbG). 

3. Die Bezirksregierung Düsseldorf erlässt hiermit als Flurbereinigungsbehörde, nach Anhörung des 
Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft, die nachstehende allgemeine Besitzeinweisung mit  
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Überleitungsbestimmungen für das vereinfachte Flurbereinigungsverfahren Elsbachtal. Die 
Überleitungsbestimmungen regeln gemäß § 62 Abs. 2 und § 66 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) 
die tatsächliche Überleitung in den neuen Zustand, namentlich den Übergang des Besitzes, der 
Verwaltung und der Nutzung der neuen Grundstücke. 

3.1 Die Besitzeinweisung und die Überleitungsbestimmungen gelten für alle am 
Flurbereinigungsverfahren Beteiligten, soweit nicht bereits durch Einzelvereinbarungen andere 
Regelungen getroffen wurden. 

3.2 Die Besitzeinweisung erfolgt zum 01.04.2023 (§ 44 Abs. 1 S. 3 FlurbG). 

3.3 Abweichend von diesem allgemeinen Stichtag gehen der Besitz, die Verwaltung und Nutzung der 
im Flurbereinigungsplan Elsbachtal ausgewiesenen neuen Grundstücke zum 28.02.2023 über. Die 
tatsächliche Überleitung erfolgt nach den nachstehenden Bestimmungen. 

3.4 Nach Aberntung der aufstehenden Früchte, spätestens mit dem unter Ziffer 3.3 genannten Termin, 
gehen der Besitz, die Verwaltung und die Nutzung der neuen Grundstücke auf den in den 
Nachweisen zur neuen Feldeinteilung benannten Empfänger über. Die Aberntung und Räumung der 
bisherigen alten Grundstücke müssen entsprechend der Nutzungs- bzw. Fruchtart bis zum 
jeweiligen Termin des Nutzungsübergangs beendet sein. Die Räumung bedeutet die völlige 
Freimachung des Grundstücks für die Bewirtschaftung durch den Nachfolger. Häckselstroh gilt als 
Aberntung. 

3.5 Die Neueinsaat von Zwischenfrüchten sowie Untersaaten sind auf den alten Grundstücken nicht 
gestattet. 

3.6  Beteiligte, die diese Vorschrift nicht beachten, haben keinen Anspruch auf Entschädigung, wenn die 
Grundstücke nach diesen Bestimmungen auf den Empfänger der Abfindungsflurstücke übergehen. 
Darüber hinaus ist der Empfänger der Abfindung nach Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde 
berechtigt, noch aufstehende oder lagernde Früchte, Materialien sowie Zäune und andere 
versetzbare Anlagen auf Kosten und Gefahr des bisherigen Eigentümers zu entfernen 

3.7 Abweichende Vereinbarungen hinsichtlich des Zeitpunktes des Besitzüberganges können unter den 
Beteiligten getroffen werden, wenn Rechte Dritter durch diese Vereinbarungen nicht berührt werden. 
Sie bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde. 

4. Wird der ausgeführte Flurbereinigungsplan unanfechtbar geändert, wirkt diese Änderung in rechtlicher 
Hinsicht auf den 01.04.2023 zurück (§ 64 Satz 2 i.V.m. § 63 Abs. 2 FlurbG). 

5. Innerhalb einer Frist von 3 Monaten, vom ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieses 
Verwaltungsaktes an gerechnet, können gem. § 71 FlurbG i.V.m. § 62 Abs. 1 FlurbG mangels einer 
Einigung zwischen den Vertragspartnern bei der Flurbereinigungsbehörde folgende Festsetzungen 
beantragt werden: 

a) Angemessene Verzinsung einer eventuell vom Eigentümer zu leistenden Ausgleichszahlung für 
eine dem Nießbrauch unterliegende Mehrzuteilung von Land durch den Nießbraucher (§ 69 Satz 2 
FlurbG); 

b) Erhöhung oder Minderung des Pachtzinses oder anderweitiger Ausgleich infolge eines eventuellen 
Wertunterschiedes zwischen dem alten und neuen Pachtbesitz (§ 70 Abs. 1 FlurbG); 

c) Auflösung des Pachtverhältnisses infolge wesentlicher Erschwernisse der Bewirtschaftung des 
neuen Pachtbesitzes (§ 70 Abs. 2 FlurbG). 

Dabei können die Anträge zu a) und b) von beiden Vertragspartnern gestellt werden, der Antrag zu c) nur 
vom Pächter. 
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6. Es wird darauf hingewiesen, dass mit der Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes Elsbachtal die 
Veränderungssperren der §§ 34 und 85 Nr. 5 FlurbG enden. 

 
Gründe 

 
Der Erlass der Ausführungsanordnung ist zulässig und begründet. Gemäß § 61 Satz 1 FlurbG ordnet die 
Flurbereinigungsbehörde die Ausführung des Flurbereinigungsplanes an, wenn dieser unanfechtbar geworden 
ist. Der Flurbereinigungsplan Elsbachtal ist unanfechtbar geworden. 

Ein Aufschieben der Ausführung des Flurbereinigungsplanes widerspricht dem Gebot der zügigen Abwicklung 
des Verfahrens und verlängert den unerwünschten Zustand der Nichtübereinstimmung der tatsächlichen und 
rechtlichen Verhältnisse. Die Teilnehmer üben größtenteils aufgrund von Einzelvereinbarungen bereits Besitz 
und Nutzung an den neuen Grundstücken aus. Dagegen haben sie bislang keine rechtliche 
Verfügungsmöglichkeit über die neuen Grundstücke. 

Die Ausführungsanordnung führt den im Flurbereinigungsplan vorgesehenen neuen Rechtszustand herbei, 
verschafft den Verfahrensteilnehmern die volle rechtliche Verfügungsmöglichkeit über ihre 
Abfindungsgrundstücke und ist die Voraussetzung für die Berichtigung der öffentlichen Bücher.  

Darüber hinaus wird durch den Flurbereinigungsplan Elsbachtal die Gemeindegrenze zwischen den Städten 
Jüchen und Grevenbroich geändert und an das neue Wegenetz angepasst (§ 58 Abs. 2 FlurbG). 

Der Erlass der Ausführungsanordnung gem. § 61 FlurbG liegt somit im öffentlichen Interesse und im Interesse 
der Beteiligten. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen die Anordnung der Ausführung des Flurbereinigungsplanes Elsbachtal kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe (öffentlicher Bekanntmachung) Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der 
Bezirksregierung Düsseldorf, Dienstgebäude Mönchengladbach, Croonsallee 36-40, 41061 Mönchengladbach, 
schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben. 

Der Widerspruch kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifizierter 
elektronischer Signatur an die elektronische Poststelle der Bezirksregierung Düsseldorf erhoben werden. Die 
E-Mail-Adresse lautet: poststelle@brd.sec.nrw.de. 

Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach 
dem de-Mail-Gesetz erhoben werden. Die De-Mail-Adresse lautet: poststelle@brd-nrw.de-mail.de. 

Hinweis: 

Weitere Hinweise zur Widerspruchserhebung in elektronischer Form finden Sie auf der Homepage der 
Bezirksregierung Düsseldorf (www.brd.nrw.de) unter „Kontakt“.“ 

 
Anordnung der sofortigen Vollziehung 

 
Gem. § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) wird die sofortige Vollziehung dieses 
Verwaltungsaktes angeordnet mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen ihn keine aufschiebende Wirkung 
haben. 
 

Gründe 
 
Nach der vorgenannten Vorschrift kann die sofortige Vollziehung angeordnet werden, wenn sie im öffentlichen 
Interesse oder im überwiegenden Interesse der Beteiligten liegt. Die Voraussetzungen hierfür sind für die 
Ausführungsanordnung in dem Flurbereinigungsverfahren Elsbachtal gegeben. 

Das Interesse des überwiegenden Teils der Verfahrensbeteiligten an der rechtlichen Ausführung des 
Flurbereinigungsplanes Elsbachtal überwiegt deutlich das Interesse einzelner Widerspruchsführer an der 
aufschiebenden Wirkung der eingelegten Rechtsbehelfe. Die durch die Ausführungsanordnung ausgelösten 
ineinandergreifenden Eigentumsveränderungen müssen gleichzeitig wirksam werden. Dies wäre nicht 
möglich, wenn Widersprüche einzelner Teilnehmer aufschiebende Wirkung hätten. 

Im Übrigen sind durch die gesetzlichen Bestimmungen des § 79 Abs. 2 FlurbG die rechtlichen Belange der 
Widerspruchsführer hinreichend gewahrt. 

 
Rechtsbehelfsbelehrung für die Anordnung der sofortigen Vollziehung 
 
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung 
gemäß § 80 Abs. 5 VwGO beantragt werden bei dem Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-
Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster. 

Der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung kann auch in elektronischer Form nach 
Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und 
Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen – ERVVO VG/FG – vom 07.11.2012 (GV. NRW. Seite 548) in 
der jeweils geltenden Fassung eingereicht werden. Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur nach § 2 Nummer 3 des Signaturgesetzes vom 16. Mai 2001 (BGBl. I S. 876) in der 
jeweils geltenden Fassung versehen sein und an die elektronische Poststelle des Oberverwaltungsgerichtes  
 

mailto:poststelle@brd.sec.nrw.de
mailto:poststelle@brd-nrw.de-mail.de
http://www.brd.nrw.de/
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übermittelt werden. Näheres hierzu entnehmen Sie bitte der Internet-Seite http://www.ovg.nrw.de/ unter dem 
Punkt Elektronischer Rechtsverkehr. 
 
Im Auftrag 

 
(LS) 
 
 
Markus Tönnißen 
 
Hinweis: 
Diese öffentliche Bekanntmachung finden Sie auch auf der Internetseite der Bezirksregierung Düsseldorf 
(www.brd.nrw.de) unter der Rubrik „Über uns“/“Bekanntmachungen der Bezirksregierung Düsseldorf“. 
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Flurbereinigung Elsbachtal 
Az.: 33 – 16 96 6 
Ausführungsanordnung vom 01.02.2023 

V E R F Ü G U N G  
 

  
 

Par./Datum 
1. QS-Prüfung (rechtlich und formal) 33.1  

2. Unterschrift HD oder Vertreter 33  

3 Öffentliche Bekanntmachung gem. § 62 i.V.m. § 110 FlurbG 33.5-2  

4 Internet der Bezirksregierung  33.5-2  

5. Bekanntgabe an TöB – Schr. vom __________________ 
(einfacher Brief), AG, FA und Katasteramt s. 7a. 

33.5-2  

6. Bestandskraft am ____________________ 33.5-2  

7a. Information Kataster, Grundbuch, Finanzamt 
(Bewertungsstelle) 
(Nr. 3.11.1 ZusArbErl FlurbG) 

33.5-2  

7b Information an Geobasis NRW 

Änderung von Grenzen gem. § 58 II FlurbG;  
Info an tim@brk.nrw.de (Geobasis NRW; Dezernat 72) 

33.5-2  

8. Mitteilung an Notare im Flurbereinigungsgebiet 33.5-2  
9. Fortführung NOVIS 33.5-2  

10.  Dokument in Verzeichnis „NOVIS Dokumentenablage“ 
bereitstellen 
Dez33\03 Bodenordnung\VerfahrenX\99 NOVIS DokAbl 

33.5-2  

11. Hochladen des PDF-Dokumentes nach NOVIS 33.5-2  
12. Abl. für Dez 33.2-3 33.5-2  
13. Nach Erledigung aller Verfügungspunkte Dezernent z.K. 33.5-1  
14. z.d.A. (BstTl. 10/HA) 33.5-1  

 
Mönchengladbach, den 25.01.2023 
 
 
 
(Falk Engelmann) 
-Dezernent- 
 

 

 

 

 Das nächste Amtsblatt wird voraussichtlich am 16. März 2023 erscheinen 

mailto:tim@brk.nrw.de
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Ihre wichtigsten 
Telefonnummern 

112 
bei Notarzt, Krankenwagen, 
Unfall, Feuer, Hilfeleistung 

 
bei sonstigen wichtigen Anliegen 

außerhalb der Dienstzeit der 
Stadtverwaltung 
0 21 61 / 6 47 47 

Tag und Nacht besetzt! 
 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst  
deutschlandweit Telefon 116 117 
Die Rufnummer ist aus den Fest- und 
Mobilfunknetzen kostenfrei erreichbar. 
 
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 
Der zahnärztliche Bereitschaftsdienst kann unter 
folgender Rufnummer 
erfragt werden: 0180 / 5 98 67 00 
 
Infoservice der Apothekenkammer Nordrhein 
Notdienst-Hotline Apotheken  
Telefon 0800 / 00 22 8 33 
 
Notrufe der Polizei 
Polizeiwache Korschenbroich:  
Telefon 02131/300-21611 
 
nach Dienstschluss 
Polizeiinspektion Kaarst  
Telefon 02131/300-21711 
 
in dringenden Fällen:  Telefon 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die für Korschenbroich zuständigen 
Versorgungsträger sind im Störungsfall unter 
folgenden Rufnummern zu erreichen:  

Strom 
Für alle Netz- und Netzanschlussfragen sind 
die Mitarbeiter der NEW Netz GmbH in 
Geilenkirchen unter 02451/6 24 30 40 oder per 
Mail an hausanschluss@new-netzgmbh.de zu 
erreichen. Für auftretende Stromstörungen gibt es 
ab sofort den 24-Stunden-Service unter der 
Notrufnummer 0800/6 88 10 02 
 
Wasser 
Für die Stadtteile Korschenbroich, Pesch, 
Herrenshoff und Neersbroich 
NEW’ AG Niederrhein Energie und Wasser 
Telefon: 0800/6 88 10 03 
 
Für die Stadtteile Kleinenbroich, Glehn, 
Liedberg,Steinforth-Rubbelrath  
Kreiswerke Grevenbroich GmbH  
Telefon: 02182/1 72 68 
 
Gas 
Gesamt-Korschenbroich 
NEW’ AG Niederrhein Energie und Wasser 
Telefon: 0800/6 88 10 01 
 
Abwasser 
Rufbereitschaft zur Behebung von Störfällen am 
Kanalnetz und an den Hauspumpstationen des 
Städtischen Entsorgungsbetriebes 
Korschenbroich 
 
Der für Korschenbroich zuständige Städt. 
Entsorgungsbetrieb Korschenbroich ist im 
Störungsfall erreichbar 

Mo. – Mi. 8.30 – 16.00 Uhr 
Do. 8.30 – 18.00 Uhr 
Frei. 8.30 – 12.00 Uhr 
und zwar unter folgender Telefonnummer 
0 21 82 / 5702-0  
Außerdem ist der Städtische Entsorgungsbetrieb 
Korschenbroich unter folgender 
Bereitschaftsnummer zu erreichen  
(24 h-Störungsnotruf) 01 51 / 17 15 66 60

mailto:hausanschluss@new-netzgmbh.de
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Hauptsitz der Verwaltung und  
Sitz des Bürgermeisters   Zentrale Erreichbarkeiten  Allgemeine Öffnungszeiten 

 
Sebastianusstraße 1   Telefon: 0 21 61 / 613-0  Mo. –Fr.:   8:30 - 12:00 Uhr 
41352 Korschenbroich   Fax:        0 21 61 / 613-108  Do. zus.: 14:00 - 18:00 Uhr 
Postfach 11 63    E-mail: stadt@korschenbroich.de Öffnungszeiten Bürgerbüro: 
41335 Korschenbroich   Internet: www.korschenbroich.de siehe Internet 
 
Aufgabenbereich       Rathaus/Gebäude    
 

Verwaltungsführung 
Bürgermeister Marc Venten      Sebastianusstraße 1 
Beigeordneter Stadtkämmerer Thomas Dückers    Sebastianusstraße 1 
Beigeordneter Georg Onkelbach     Don-Bosco-Straße 6 
 

Bürgerbüro (Telefon: 0 21 61 / 613-160)    Sebastianusstraße 1 
mit Aufgaben aus den Bereichen Einwohnermeldewesen, 
Ausländerwesen, Ordnung, Steuern, Abfallwirtschaft, 
Kultur, Soziales u.a. 
Beratung der Lebenshilfe Rhein-Kreis Neuss e.V.    Sebastianusstraße 1 
 

Referat des Bürgermeisters      Sebastianusstraße 1 
Büro des Bürgermeisters 
Ratsangelegenheiten 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit inkl. Stadtmarketing 
Wirtschaftsförderung 
Zentrale Submissionsstelle 
Recht, Datenschutz 
 

Organisation und Personal      Sebastianusstraße 1 
Organisation, Informationstechnologie 
Zentrale Dienstleistungen 
Fuhrparkmanagement 
Personal 
Antikorruption 
 

Gleichstellungsbeauftragte      Sebastianusstraße 1 
 

Finanzen und Steuern      Sebastianusstraße 1 
Haushalt, Beteiligungsverwaltung, Finanzbuchhaltung 
Steuern, Abgaben und Beiträge 
 

Örtliche Rechnungsprüfung      übertragen an den Rhein-Kreis-Neuss 
 

Einwohner und Ordnung       Sebastianusstraße 1 
Allg. Ordnungswesen inkl. Ruhender Verkehr 
Feuerschutz, Gaststätten und Gewerbewesen 
 

Bildung, Kultur und Sport      Don-Bosco-Straße 6 
Schulen (inkl. OGTS), Kindertageseinrichtungen 
Kultur, Sport 
Kreisjugendmusikschule 
 

Stadtarchiv       Don-Bosco-Straße 6 
 

Soziales und Demografie      Regentenstraße 1 
Soziale Hilfen (inkl. Wohnungswesen) 
Versicherungsangelegenheiten 
Seniorenangelegenheiten, Demografie 
 

Standesamt       Regentenstraße 1 
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Gebäudewirtschaft und Klimaschutz     Don-Bosco-Straße 6 
Energiemanagement, Reinigung, Baumaßnahmen, Instandhaltung 
 

Stadtplanung und Bauordnung     Don-Bosco-Straße 6 
Stadtentwicklung und –planung, 
Bauordnung, Umweltschutz 
Naturschutz und Landschaftspflege, Grundwasser 
 

Tiefbau und Straßenverkehr      Don-Bosco-Straße 6 
Straßenverkehrsangelegenheiten, Tiefbau und Aufbruchmanagement 
 

Grünpflege und Baubetrieb      Wankelstraße 21 (Glehn) 
Grünflächen und Friedhöfe 
 

Städtischer Entsorgungsbetrieb Korschenbroich    Wankelstraße 21 (Glehn) 
Entwässerung und Abfallentsorgung 
 
Betreuende Einrichtungen        
Jobcenter Rhein-Kreis Neuss      Karl-Arnold-Str. 20, 41462 Neuss 
Schuldnerberatung Diakonisches Werk Neuss    Hannengasse 9 
Sozialpsychiatrischer Dienst Rhein-Kreis Neuss    0 21 31 / 9 28 53 80 
in der Feuerwache Korschenbroich     An der Sandkuhle 5 
Frau Rosalia Fiore ist nach telefonischer Absprache         
freitags von 11.00 bis 14.00 Uhr, Raum 1.04 im 1. OG     
 

Rettungsdienst, Feuerwehr, Hilfeleistung    An der Sandkuhle 5 
Feuerwehreinsatzzentrale      112 oder 
 

        0 21 61 / 6 47 47 
Polizei        An der Sandkuhle 1 
Polizeiwache Korschenbroich,     0 21 31 / 300-21611 
Nach Dienstschluss: Polizeiinspektion Kaarst    0 21 31 / 300-21711 
In dringenden Fällen      110 
 

Sprechstunden 
 

● des Bürgermeisters Marc Venten 
Sebastianusstraße 1, 41352 Korschenbroich 
alle 2 Wochen (genauer Termin s. bitte Internet) 
Donnerstag 16.00 - 17.30 Uhr 

● der Gleichstellungsbeauftragten Nora Osmani 
 Sebastianusstraße 1, 41352 Korschenbroich 
 nach telefonischer Vereinbarung 
• der Seniorenbeauftragten Petra Köhnen 
   Regentenstraße 1, 41352 Korschenbroich 
  zu den allgemeinen Öffnungszeiten der Verwaltung 
  Kleinenbroich, Familienzentrum Josef-Thory-Straße 
  Jeden dritten Mittwoch im Monat 
  12.30 – 14.00 Uhr 
  Glehn, Familienzentrum Am Kerper Weiher  
  Jeden dritten Mittwoch im Monat 
  14.30 – 16.00 Uhr 
● des Behindertenbeauftragten Hartmut Weber        behindertenbeauftragter@korschenbroich.de 
 Sprechzeit im Bürgerbüro, Sebastianusstraße 1             0 21 61 / 613 - 248 
 Jeden ersten Mittwoch im Monat      
 10.30 – 12.00 Uhr 
  Sprechzeit in Kleinenbroich, Familienzentrum Josef-Thory-Straße    
 Jeden ersten Mittwoch im Monat 
 12.30 - 14.00 Uhr 

Sprechzeit in Glehn, Familienzentrum Am Kerper Weiher    
Jeden ersten Mittwoch im Monat     
14.30 - 16.00 Uhr 

● der Volkshochschule Kaarst-Korschenbroich 
 Am Schulzentrum 18, 41564 Kaarst    0 21 31 / 9639 – 45 

Termine nach Vereinbarung 
 
 
„Amtsblatt der Stadt Korschenbroich“ In den Rathäusern liegt das Amtsblatt kostenlos aus. Es besteht die 
Herausgeber: Möglichkeit, das Amtsblatt für einen Betrag von 12,80 Euro/Jahr zu 
Stadt Korschenbroich, Der Bürgermeister, abonnieren. Einmalbezug gegen Erstattung von 0,70 € ist möglich. 
Sebastianusstraße 1, 41352 Korschenbroich Im Internetauftritt der Stadt Korschenbroich www.korschenbroich.de 
Tel.: 0 21 61/613-0 ist das Amtsblatt eingestellt. Das Amtsblatt erscheint nach Bedarf. 
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